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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  5 7  

vom 9. März 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, H e i n l, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und 

Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Finanzen: Sektionschef Dr. J o a s, ferner 

zu Punkt 2: vom Bundeskanzleramt: Sektionsrat Dr. J ä c k l; 

 „     „     7 und 8: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. B a e r n k l a u; 

                             vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: Sektionschef Dr. 

A l t e r; 

                             vom Bundesministerium für Volksernährung: Ministerialrat Dr. 

M a s a n e c; 

 „     „     10 und 17: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g, 

Regierungsrat K e r n r e u t e r und Finanzrat Dr. G r u b e r; 

 „     „     12: vom Unterrichtsamte: Sektionschef Dr. M a y e r und Professor M a u l e r; 

 „     „     13: vom Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten: 

Sektionschef Dr. P e r g e l t; 

 „     „     17: vom Bundeskanzleramt: Sektionschef Dr. U e b e l h ö r; 

                     vom Bundesministerium für Inneres und Unterricht: Sektionschef 

W e n e d i k t e r; 

                     vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Sektionsrat Dr. F e i l e r. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r; von Punkt 13 an: Vizekanzler B r e i s k y 

 

Dauer: 21.00 – 1.30 

 

Reinschrift (11 Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 
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Beschlussprotokoll  

 

I n h a l t: 

1. Erhöhung des staatlichen Zuschusses zum Rotationsdruckpapierpreise. 

2. Durchführung des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond. 

3. Betrauung des Ministers a. D. Dr. Reisch mit der Fortführung finanzpolitischer 

Verhandlungen mit der Reparationskommission. 

4. Gesetzesbeschlüsse des Landtages von Niederösterreich-Land vom 8. März 1921 über 

die Landtagswahlordnung und über die Zahl der in die einzelnen Wahlkreise zu wählenden 

Abgeordneten. 

5. Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land über die Geschäftsordnung 

des Landtages Niederösterreich-Land. 

6. Antrag auf Verleihung des Kommerzialratstitels (Paschinger und Lenk). 

7. Kunstdüngerverteilung an die Landwirtschaft. 

8. Abänderungsanträge zum Gesetzentwurf über die Staffelung der Lebensmittelpreise auf 

Grund der Ergebnisse der Industrie- und der Agrarkonferenz. 

9. Abschluß eines Lieferungsvertrages des Hauptmünzamtes über die Ausprägung von 15 

Millionen Maria Theresien-Thalern. 

10. Forderungen der Telegraphenangestellten hinsichtlich ihrer Überführung in die 

Besoldungsordnung. 

11. Erhöhung der Dotation des Erzbischofs in Salzburg. 

12. Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an staatlichen mittleren 

und niederen Unterrichtsanstalten. 

13. Gesetzentwurf, betreffend die Bundesstraßen. 

14. Bestellung des österreichischen Delegierten für den österreichisch-ungarischen 

Grenzregelungsausschuß. 

15. Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden mit Rücksicht auf den Betrieb von 

Tabakfabriken und Salinen. 

16. Umwandlung der staatlichen Industriewerke in Fischamend und Wörth. 

17. Bezugsregelung der Staatsangestellten. 
 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 2, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl, Mitteilung zur Durchführung des 

Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfonds (1 ½ Seiten) 
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Beilage zu Punkt 4, Bundesministerium für Inneres und Unterricht, ohne Zahl, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Vom Landtage Niederösterreich Land beschlossener 

Entwurf eines Verfassungsgesetzes vom 8. März 1921 über die Landtagswahlordnung und 

eines Gesetzesbeschlusses über die Zahl der in die einzelnen Wahlkreise zu wählenden 

Abgeordneten; Antrag des Verfassungsausschusses über die Landtagswahlordnung (1 Seite); 

Verfassungsgesetz (17 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 5, Bundesministerium für Inneres und Unterricht, ohne Zahl, 

Ministerratsvortragsauszug (1 ½ Seiten): Vom Landtage Niederösterreich Land beschlossener 

Entwurf eines Gesetzes über die Geschäftsordnung des Landtages Niederösterreich-Land  

Beilage zu Punkt 7, [Bundesministerium für Volksernährung], ohne Zahl, Information zur 

Kunstdüngerverteilung an die Landwirtschaft (5 Seiten); Tabelle (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Finanzen Zl. 22.062, Ministerratsvortrag (2 

Seiten): Abänderungsanträge zum Gesetzesentwurf über die Staffelung der 

Lebensmittelpreise auf Grund der Ergebnisse der Industrie- und der Agrarkonferenz (7 ½ 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für Verkehrswesen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag 

(2 Seiten): Forderung der Telegraphenangestellten hinsichtlich Überführung in die 

Besoldungsordnung 

Beilage zu Punkt 11, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 Seiten): Salzburg, 

Erzbischof, Erhöhung der Dotation 

Beilage zu Punkt 12, Bundesministerium für Inneres und Unterricht, ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (8 Seiten): Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an 

mittleren und niederen Unterrichtsanstalten; Tabelle (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 13, Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, ohne 

Zahl, Ministerratsvortrag (3 ½ Seiten): Gesetzesentwurf betreffend die Bundesstrassen; 

Bundesgesetz (18 ½ Seiten); Erläuternde Bemerkungen (12 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 14, [Bundesminister für Inneres und Unterricht], ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (1 Seite): Bestellung des österreichischen Delegierten für den 

österreichisch-ungarischen Grenzregelungsausschuss 

Beilage zu Punkt 15, [Bundesminister für Finanzen] Zl. 59.288, Ministerratsvortrag (3 

Seiten): Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden mit Rücksicht auf den Betrieb von 

Tabakfabriken und Salinen 

Beilage zu Punkt 16, [Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], ohne 

Zahl, Ministerratsantrag (7 ½ Seiten): Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden mit 
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Rücksicht auf den Betrieb von Tabakfabriken und Salinen; Vereinbarung zwischen der 

Österreichischen Staatsverwaltung und Dr. Josef Kranz (60 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 17, [Bundesministerium für Finanzen] 120.008, Ministerratsvortrag (7 ½ 

Seiten): Bezugsregelung der Staatsangestellten 

Weiters liegt bei: 

Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 530, Ministerratsvortrag (1 ½ Seiten): 

Übernahme des in den ehemaligen hofärarischen Apotheken angestellten Personales in den 

Staatsdienst 

 

1. 

Erhöhung des staatlichen Zuschusses zum Rotationsdruckpapierpreise. 

B.-M. H e i n l verweist darauf, daß eine neuerliche Papierpreiserhöhung bevorstehe, 

welche nicht ohne Rückwirkung auf die Zuschüsse bleiben könne, welche die Regierung für 

das an die Presse abzugebende Druckpapier leiste. Die politischen Parteien stünden auf dem 

Standpunkte, daß die Erhöhung dieses Zuschusses aus dem Erträgnis der Exportabgabe zu 

decken sei. Es handle sich um einen Zuschuß im Maximalbetrage von 6 K per kg, insgesamt 

sohin um ungefähr 15 bis 16 Millionen Kronen, die aus der Exportabgabe für die gedachten 

Zwecke bereitzustellen wären. Redner halte eine solche Lösung der Frage aus politischen 

Rücksichten für besonders dringend. 

Demgegenüber verweist Sektionschef Dr. J o a s darauf, daß der Ministerrat seinerzeit 

beschlossen habe, einen Abbau der Rotationspapierzuschüsse vorzunehmen. Die vom 

Vorredner beantragte Maßnahme stehe sonach im Widerspruche mit diesem Grundsatze, 

insbesondere aber auch mit dem Bestreben der Regierung, die staatlichen Preiszuschüsse 

überhaupt abzubauen. Bevor die Finanzverwaltung nicht einen klaren Überblick über die 

finanzielle Tragweite des vorliegenden Antrages gewonnen habe, sei eine Stellungnahme des 

Finanzressorts unmöglich, weshalb Redner um eine vorläufige Zurückstellung dieser 

Angelegenheit bitte. 

Nach einer kurzen Debatte, an der sich außer dem V o r s i t z e n d e n noch der 

V i z e k a n z l e r sowie die Bundesminister Dr. P a l t a u f und Dr. R e s c h beteiligen, 

gelangt der Ministerrat unter Bedachtnahme auf die dieser Frage zugrundeliegenden 

politischen Einschläge zu dem Beschlusse, den Antrag des B.-M. H e i n l grundsätzlich unter 

der Voraussetzung zu genehmigen, daß zwischen den Bundesministerien für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten sowie für Finanzen im Verhandlungswege noch ein 

Einvernehmen erzielt werde. 
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2. 

Durchführung des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß von der Salzburger Landesregierung der dringende 

Wunsch geäußert worden sei, es möge das Residenzgebäude in Salzburg möglichst bald an 

die Landesregierung übergeben werden. 

Über Einladung des Vorsitzenden führt Sektionsrat Dr. J ä c k l aus, daß durch die 

Ausscheidungsbeschlüsse der Staatsregierung vom September 1920 der ehemals hofärarische 

Besitz in Tirol und die Residenz Salzburg in die Rechtssphäre des Staates gefallen seien, an 

dessen Stelle nunmehr nach § 11, Absatz 2, des Verfassungsgesetzes, betreffend den 

Übergang zur bundesstaatlichen Verfassung, der Bund getreten sei. Die endgültige 

Auseinandersetzung über dieses Vermögen werde im Bundesverfassungsgesetz über die 

finanzielle Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern zu regeln sein. 

Die Ausscheidungsbeschlüsse, betreffend den ehemals hofärarischen Besitz in Tirol und 

die Residenz in Salzburg seien noch nicht durchgeführt, da die zur Durchführung des 

Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond bestellte Kommission zunächst die Übergabe 

anderer Vermögenschaften in Angriff genommen habe. So bereite der Verwalter des 

gebundenen Vermögens die Übergabe dieses Vermögens an den Kriegsgeschädigtenfond vor. 

Ferner habe die Kommission beschlossen, daß die Oberste Verwaltung des Hofärars die 

Übergabe Laxenburgs, der Staatsapotheken, der spanischen Reitschule mit dem 

Lippizzanergestüt, der Gobelinsammlung und der geistlichen Schatzkammer an den Bund, 

sowie der Sieberer- und Schleinitz-Villa samt dem Feldgarten, des Hofwaschhauses, der 

Häuser Mariahilferstraße 20, Lerchenfelderstraße 1 und 3, Mechitaristengasse 6, des bereits 

inventarisierten Hofkellers und der ehemals hofärarischen Vermögenschaften in Baden an den 

Kriegsgeschädigtenfond in Angriff zu nehmen und durchzuführen habe. 

Mit diesen Arbeiten sei die Oberste Verwaltung des Hofärars gegenwärtig vollauf 

beschäftigt. 

Wenn der Ministerrat dem Ersuchen Tirols und Salzburgs wegen beschleunigter Übergabe 

des ehemals hofärarischen Besitzes in Tirol und der Residenz in Salzburg Folge zu geben 

finde, werde die Kommission sofort mit dieser Angelegenheit befaßt werden. 

B.-M. H e i n l bemängelt, daß die Oberste Verwaltung des Hofärars in der Abwicklung 

der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung, das ist bei der Übergabe der 

Vermögenschaften an den Bund beziehungsweise an den Kriegsgeschädigtenfond, nicht mit 

der wünschenswerten Raschheit vorgehe. 
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Der V o r s i t z e n d e hält dafür, daß die Übergabe der von den Landesverwaltungen 

dringend benötigten Objekte in erster Reihe und mit möglichster Beschleunigung 

durchzuführen wäre. Außer Salzburg sei auch die Tiroler Landesregierung lebhaft an dieser 

Frage interessiert. 

Sektionschef Dr. J o a s äußert Bedenken gegen die Auflösung der Übergabsaktion in 

Einzeltransaktionen. Die Übergabe eines Objektes an ein Land würde jedesmal ein 

besonderes Bundesgesetz erfordern. Er macht aufmerksam, daß das übernehmende Land auch 

Lasten mitzuübernehmen habe, was eine nachträglich erfolgende Abrechnung gewiß sehr 

erschweren müßte. Jedenfalls sei die Übergabe der Salzburger Residenz an das Land als 

Veräußerung von Bundeseigentum aufzufassen und zu behandeln. 

B.-M. H e i n l bemerkt, es sei vorerst nötig, daß die einzelnen Vermögenschaften in das 

Bundeseigentum übernommen werden. Die Arbeiten der hofärarischen Verwaltung seien aber 

noch nicht bis zu diesem Stadium gediehen und die Staatsbauverwaltung habe bisher noch 

kein Objekt übernehmen können. Er bittet, auf die Oberste Verwaltung des Hofärars 

einzuwirken, damit die Übergabsaktion endlich in Fluß komme, wobei er insbesondere auch 

hervorhebt, daß das Hofstallgebäude dringend benötigt werde. 

Der Ministerrat beschließt, die mit der Durchführung des Gesetzes über den 

Kriegsgeschädigtenfond betraute Kommission zu beauftragen, ihre Arbeiten mit aller 

Beschleunigung durchzuführen und hiebei die in der vorangegangenen Debatte als besonders 

dringlich bezeichneten Fälle in erster Reihe in Angriff zu nehmen. Den Landesregierungen ist 

über bezügliche Anfragen mitzuteilen, daß die Bundesregierung bemüht sei, die Aktion mit 

aller Beschleunigung zu Ende zu führen. 

 

3. 

Betrauung des Ministers a. D. Dr. Reisch mit der Fortführung finanzpolitischer 

Verhandlungen mit der Reparationskommission. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß der Minister a. D. Dr. R e i s c h, welcher gegenwärtig 

damit betraut sei, im Namen der Regierung mit der Reparationskommission über gewisse 

finanzpolitische Fragen zu verhandeln, demnächst die von ihm ehemals bekleidete Stelle 

eines Direktors der Bodenkreditanstalt wieder übernehmen solle. Hiedurch werde die Frage 

aufgeworfen, ob Dr. R e i s c h auch in dieser seiner neuen Eigenschaft die Verhandlungen 

weiter führen soll. 

Nach kurzer Debatte nimmt der Ministerrat genehmigend zur Kenntnis, daß das 

Bundesministerium für Finanzen Dr. R e i s c h einladen wird, die erwähnten Verhandlungen 
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bis auf weiteres fortzuführen. 

 

4. 

Gesetzesbeschlüsse des Landtages von Niederösterreich-Land vom 8. März 1921 über die 

Landtagswahlordnung und über die Zahl der in die einzelnen Wahlkreise zu wählenden 

Abgeordneten. 

B.-M. Dr. G l a n z bespricht zwei vom Landtage von Niederösterreich-Land beschlossene 

Entwürfe eines Verfassungsgesetzes über die Landtagswahlordnung und über die Zahl der in 

die einzelnen Wahlkreise zu wählenden Abgeordneten. 

Dem Antrage des Redners zustimmend, beschließt der Ministerrat gegen diese beiden 

Gesetzesbeschlüsse im Grunde des Artikels 98 des Bundes-Verfassungsgesetzes einen 

Einspruch nicht zu erheben und der sofortigen Verlautbarung der Gesetze zuzustimmen. 

 

5. 

Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land über die Geschäftsordnung des 

Landtages Niederösterreich-Land. 

B.-M. Dr. G l a n z unterbreitet einen vom Landtage Niederösterreich-Land beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes über die Geschäftsordnung des Landtages von Niederösterreich-Land. 

Bei Erläuterung des Entwurfes führt Redner aus, daß die Mitglieder des Landtages auch einen 

Anspruch auf eine Jahreskarte I. Klasse auf allen in Niederösterreich gelegenen Linien der 

österreichischen Staatsbahnen, der Süd-, Aspang- und Schneebergbahn sowie auf sämtlichen 

Linien der niederösterreichischen Landesbahnen haben sollen. 

Dieser Bestimmung glaubte das Bundesministerium für Verkehrswesen nur unter der 

Voraussetzung zustimmen zu können, daß diese Begünstigung nicht zu Lasten der 

Bundesbahnen und der Privatbahnen eingeräumt werde, weshalb die bezügliche Bestimmung 

entsprechend zu ergänzen wäre. Entgegengesetzten Falles sei die Erhebung eines Einspruches 

gegen diese Bestimmung gefordert worden. 

Die vom Amte des Landtages Niederösterreich-Land über die Bedenken des 

Bundesministeriums für Verkehrswesen erbetenen Auskünfte lauteten dahin, daß die Kosten 

für die Jahreskarten, sowie es bisher der Fall gewesen ist, das Land Niederösterreich-Land 

belasten sollen, wobei noch hervorgehoben worden sei, daß der Landtag verfassungsrechtlich 

überhaupt nicht zuständig wäre, eine solche Verpflichtung dem Bunde und den Privatbahnen 

anzulasten. 

Das Bundesministerium für Inneres und Unterricht glaube daher, den Vorschlag des 
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Bundesministeriums für Verkehrswesen nicht weiter verfolgen zu sollen. Den einschlägigen 

Bedenken könne auch dadurch Rechnung getragen werden, daß dem Landtage nahegelegt 

werde, das Geschäftsordnungsgesetz gelegentlich in dem angeregten Sinne zu novellieren. 

Der Ministerrat erhebt gegen den Gesetzesbeschluß keinen Einspruch und ermächtigt das 

Bundesministerium für Inneres und Unterricht, dem Landtage von Niederösterreich-Land die 

vom Bundesministerium für Verkehrswesen gegebene Anregung mitzuteilen. 

 

6. 

Antrag auf Verleihung des Kommerzialratstitels (Paschinger und Lenk). 

Über Antrag des Bundesministers H e i n l stimmt der Ministerrat zu, daß der Präsident der 

Wiener Bezirkskrankenkasse Adolf P a s c h i n g e r und der Prokurist der Firma Schenk & 

Goldscheid, Holz- und Kohlenhandlung in Wien, Robert L e n k für die Verleihung des Titels 

eines Kommerzialrates mit Nachsicht der Taxe in Vorschlag gebracht werden. 

 

7. 

Kunstdüngerverteilung an die Landwirtschaft. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r erläutert die dem Ministerrate unterbreiteten Elaborate, 

betreffend die Abgabe von Kunstdünger für Zwecke des Getreide-, Kartoffel- und 

Futtermittelanbaues. Redner beantragt, daß mit der Aktion, hinsichtlich welcher in allen 

Einzelheiten mit dem Bundesministerium für Finanzen das Einvernehmen bereits hergestellt 

worden sei, unverzüglich begonnen werden möge. 

Nachdem sich B.-M. H a u e i s hiemit einverstanden erklärt hatte, erteilt der Ministerrat 

diesem Aktionsprogramme seine Zustimmung. 

 

8. 

Abänderungsanträge zum Gesetzentwurf über die Staffelung der Lebensmittelpreise auf 

Grund der Ergebnisse der Industrie- und der Agrarkonferenz. 

Sektionschef Dr. J o a s berichtet über den Verlauf der zufolge Beschlusses des Finanz- 

und Budgetausschusses mit den Unternehmerverbänden, Gewerkschaften der Arbeiter und 

Angestellten, den Verwaltungen der öffentlichen Betriebe und den Konsumgenossenschaften 

abgehaltenen Konferenzen betreffend den Gesetzentwurf über die Staffelung der 

Lebensmittelpreise (Industriekonferenz). 

Die weiters mit Vertretern der Landwirtschaft über die Brotauflage und Brotpreisstaffelung 

abgehaltenen Beratungen (Agrarkonferenz) habe sich nahezu ausschließlich mit der 



57 – 1921-03-09 

Brotauflage und im Zusammenhang damit mit dem Ausmaße der Grundsteuer befaßt und sei 

zu einer einmütigen Ablehnung der Brotauflage auf den Katastralreinertrag gelangt. Gegen 

den Gesetzentwurf über die Staffelung der Lebensmittelpreise sowie gegen die Abänderungen 

dieser Vorlage auf Grund des Ergebnisses der Industriekonferenz habe die Agrarkonferenz 

keine nachhaltigen Einwendungen erhoben. Redner sowie in der Folge Ministerialrat Dr. 

B a e r n k l a u erläutern in eingehender Weise die von der Industriekonferenz gewünschten 

Abänderungen in den Absätzen 3 bis 8 des § 4 des Gesetzentwurfes über die Staffelung der 

Lebensmittelpreise sowie den in die Vorlage neu aufzunehmenden § 4 a, womit der Umfang 

der Zahlungspflicht und der Kreis der Zahlungspflichtigen neu geregelt werden soll. 

Das finanzielle Erträgnis der Staffelung der Mehl- und Brotpreise lasse sich auf Grund der 

nunmehr vorgeschlagenen Abänderungen folgendermaßen schätzen: 

Die Zahl der Personen, für welche die Unternehmer den Preisunterschied zu zahlen haben 

werden, könne mit rund 1 Million angenommen werden. Die Aufzahlungen der Unternehmer 

werden für das Jahr 2600 Kronen betragen, so daß für diese Gruppe der Ertrag mit 2.6 

Milliarden angenommen werden könne. 

Der Ertrag der Mittelgruppe werde durch die in Aussicht genommene Einreihung der im 

Genuß von Dienst-(Lohn-)bezügen und Ruhegenüssen Stehenden stark verringert und könne 

deshalb nunmehr mit höchstens der Hälfte der im Motivenberichte zur Regierungsvorlage für 

vier Monate veranschlagten Ziffer von 162 Millionen Kronen angenommen werden. Es 

verblieben somit für die Mittelgruppe rund 80 Millionen Kronen, für die Obergruppe rund 70 

Millionen Kronen, zusammen 150 Millionen Kronen für vier Monate, für das ganze Jahr 

demnach 450 Millionen Kronen. Der Gesamtertrag der Mehl- und Brotpreisstaffelung wäre 

somit nunmehr mit rund 3 Milliarden einzuschätzen. 

Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtige nunmehr, dem Finanz- und 

Budgetausschusse über den Verlauf der beiden Konferenzen zu berichten und die erörterten 

vom Bundesministerium akzeptierten Abänderungsanträge vorzulegen. Redner fügt bei, daß 

aus parlamentarischen Kreisen angeregt worden sei, auch mit dem Kleingewerbe im 

Gegenstande Fühlung zu suchen. Die bezüglichen Besprechungen würden demnächst zu Ende 

geführt werden. Er erbitte vom Ministerrate die Ermächtigung, die Gesetzesvorlage in der 

abgeänderten Form vertreten und bei der in Aussicht genommenen Besprechung mit den 

Vertretern des Gewerbestandes allenfalls noch auftauchende Abänderungsvorschläge bei 

Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen aufnehmen zu dürfen. 

B.-M. H a u e i s macht auf den Zusammenhang aufmerksam, der diesfalls mit dem Gesetz 

über die Brotauflage bestehe, und tritt dafür ein, daß das Gesetz über die Staffelung der 
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Lebensmittelpreise zurückgestellt werden möge, bis auch hinsichtlich der Brotauflage volle 

Klarheit geschaffen sei. 

Sektionschef Dr. J o a s erinnert daran, daß der Bundesminister für Finanzen grundsätzlich 

bereit sei, eine Ausnahme für Landwirte zuzugestehen, soferne eine Ermäßigung des 

Getreidepreises um zwei Kronen erzielt werden könnte. Redner regt an, die Agrarkonferenz 

nochmals zusammenzurufen und sie mit dieser Angelegenheit zu befassen. 

Nach einer kurzen Debatte, in deren Verlauf Bundesminister Dr. G r ü n b e r g e r und 

Sektionschef Dr. J o a s für eine möglichst rasche Verabschiedung der Vorlage eintreten, 

genehmigt der Ministerrat die ihm vorliegenden Abänderungsanträge, erteilt dem 

Bundesministerium für Finanzen die erbetene Ermächtigung und ladet schließlich den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ein, die angeregte Aussprache mit dem 

Agrarkomitee ehestens vorzunehmen. 

 

9. 

Abschluß eines Lieferungsvertrages des Hauptmünzamtes über die Ausprägung von 15 

Millionen Maria Theresien-Thalern. 

Sektionschef Dr. J o a s verweist darauf, daß die Ausprägung der Maria Theresien-Thaler, 

jener Handelsmünzen, die in gewissen Gegenden Asiens und Afrikas als Zahlungsmittel 

verwendet und daher für den Handelsverkehr in diesen Gebieten benötigt werden, seit jeher 

einen wichtigen und sehr einträglichen Geschäftszweig des Hauptmünzamtes bilden. Mit dem 

Wiederaufleben des Handelsverkehres habe die Nachfrage nach diesen Thalern eine 

nachhaltige Steigerung erfahren. Der Finanzverwaltung sei nun kürzlich seitens zweier 

ausländischer Firmen wegen Abschluß eines größeren Thaler-Lieferungsgeschäftes ein Offert 

gemacht worden. Die hierüber geführten Verhandlungen könnten insofern zu einem 

staatsfinanziell sehr befriedigenden Abschluß geführt werden, als dem Münzamte für drei 

Jahre eine immerhin beachtenswerte Prägearbeit gesichert und der Finanzverwaltung sofort 

eine Zahlung von nahezu einer Million französischer Franken eingebracht würde. Aus diesen 

Gründen erbitte Redner die Ermächtigung der Staatsregierung zum Abschlusse des 

diesfälligen Vertrages mit den Firmen C o l o m b o  A b r a m o  &  C o in Mailand und 

C o m p t o i r  L y o n  A l e m a n d in Paris. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

10. 

Forderungen der Telegraphenangestellten hinsichtlich ihrer Überführung in die 
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Besoldungsordnung. 

B.-M. Dr. P e s t a führt aus, daß die Telegraphenangestellten die Forderung gestellt hätten, 

es möge bei der Überführung in die Besoldungsordnung ein vom Verband „Technische 

Union“ ausgearbeiteter Schlüssel zur Anwendung gelangen und die Durchrechnung auf 

Grund der Beförderungen vom 1. Jänner 1921 mit Berücksichtigung der den 

Postsparkassenbeamten zugestandenen verkürzten Dienstzeiten und mit den für das Jahr 1921 

gültigen erhöhten Gehaltsansätzen erfolgen. 

Das Bundesministerium habe nur einer Durchrechnung nach den Gehaltsansätzen und dem 

Durchrechnungsschlüssel, wie sie für die Eisenbahn- und Postangestellten für 1920 zur 

Anwendung gekommen sind, jedoch unter Zugrundelegung der normalen Beförderungen vom 

1. Jänner 1921 (also ohne Rücksichtnahme auf die den Postsparkassenbeamten mit 1. Jänner 

1921 zugestandene einmalige Beförderung) zugestimmt. 

Die „Technische Union“ habe sich damit aber nicht zufriedengegeben. 

Auf Grund des Ergebnisses der im Gegenstande neuerlich gepflogenen Verhandlungen 

gelange Redner zu folgendem Beschlußantrag: 

„Die von den Telegraphenangestellten geforderte Beförderung mit 1. Jänner 1921 auf 

Grund der den Postsparkassenbeamten zugestandenen verkürzten Dienstzeiten und 

Zugrundelegung dieser Beförderung für die Überführung in die zu schaffende 

Besoldungsordnung der Telegraphenangestellten ist nicht erfüllbar, weil dadurch 

Fehleinreihungen in einem solchen Maße eintreten müßten, daß sie in absehbarer Zeit nicht 

bereinigt werden könnten. Hiedurch würde das der Besoldungsordnung zugrundegelegte 

Verwendungsprinzip auf Jahre hinaus nicht zum Durchbruch kommen können und sonach der 

Zweck der Besoldungsordnung von vorneherein vereitelt werden. 

Die Überführung, wie sie den Eisenbahn- und Postangestellten bereits zuteil wurde, wird 

ebenso wie für die Telegraphenangestellten auch für die übrigen Bundesangestellten 

einschließlich der Postsparkassenbeamten derart richtunggebend sein müssen, daß 

Beförderungen mit den, den Postsparkassenbeamten nur einmal und zwar für den 1. Jänner 

1921 zugestandenen verkürzten Dienstzeiten für die Überführung in die Besoldungsordnung 

nicht von Belang sein können. 

Die Regierung ist jedoch bereit, die Überführung der Telegraphenangestellten in die 

Besoldungsordnung unter Zugrundelegung der normalen Beförderungen vom 1. Jänner 1921 

nach dem Überführungsschlüssel der Eisenbahn- und Postangestellten durchzuführen. 

Für das Jahr 1921 ist eine Durchrechnung auf Grund der Beförderungen, welche sich nach 

den, den Postsparkassenbeamten zugestandenen verkürzten Dienstzeiten ergeben hätten, 
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vorzunehmen. Der Unterschied zwischen diesem so ermittelten Betrage und jenem, welcher 

sich aus der Durchrechnung ohne Berücksichtigung dieser ideellen Beförderung ergibt, ist den 

in Betracht kommenden Angestellten im Ausmaße des vollen Jahresbetrages (Gehalt samt 

Ortszuschlag für 1921) als einmalige Zuwendung zuzugestehen.“ 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g schildert den Verlauf der mit den Angestellten geführten 

Verhandlungen und warnt vor der Annahme des Antrages, dessen Tragweite nicht zu 

übersehen sei. Besonders die für das laufende Jahr geforderte Nachzahlung würde anreizend 

auf andere Angestelltengruppen wirken und dazu führen, daß auch diesen folgerichtig eine 

Nachzahlung nicht vorenthalten werden könnte. Er habe denn auch keinerlei Zusagen 

gemacht und die Entscheidung dem Ministerrate vorbehalten. Im übrigen meine er, daß sich 

in Form der Gewährung eines einmaligen ziffernmäßig feststehenden Betrages ein Ausweg 

finden ließe. 

B.-M. Dr. P e s t a erklärt, der Meinung gewesen zu sein, daß die Formulierung seines 

Antrages im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen erfolgt sei. Wenn die 

Telegraphenangestellten den für morgen angedrohten Streik zur Tat werden ließen, müßten 

ohnedies neuerliche Verhandlungen eingeleitet werden, deren Ergebnis kaum zweifelhaft sein 

könne. Er halte daher die Annahme seines Antrages für die zweckmäßigste Lösung. 

Nach längerer Debatte, an der sich außer dem V o r s i t z e n d e n Vizekanzler 

B r e i s k y, die Bundesminister Dr. R e s c h und Dr. P e s t a, sowie Sektionschef Dr. J o a s 

und Ministerialrat Dr. W i l f l i n g beteiligten, pflichtet der Ministerrat dem gestellten 

Antrage bei. 

 

11. 

Erhöhung der Dotation des Erzbischofs in Salzburg. 

Der V i z e k a n z l e r erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, für den 

jeweiligen Erzbischof von Salzburg die bisherige, aus dem Salzburger Religionsfonds 

fließende Dotation jährlicher 42.000 Kronen - unter gleichzeitiger Einziehung der 

Personalzulage jährlicher 8000 Kronen - auf jährlich 100.000 Kronen zu erhöhen und für 

denselben einen - dem 34 prozentigen Ortszuschlage für Staatsangestellte in Salzburg 

entsprechenden - Zuschlag von 34.000 Kronen, sowie eine abbaufähige Teuerungszulage von 

16.000 Kronen, und zwar sämtliche Beträge ab l. Oktober 1920 (dem Tage des 

Wirksamkeitsbeginnes der Kongruanovellierung) zu gewähren. 

 

12. 



57 – 1921-03-09 

Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an staatlichen mittleren und 

niederen Unterrichtsanstalten. 

Vizekanzler B r e i s k y führt aus, daß nach den geltenden Normen nahezu allen Beamten 

der Gruppen A und B die automatische Vorrückung in die zweite Gehaltsstufe der V., 

beziehungsweise IV. Rangsklasse gesichert sei, während die Lehrpersonen der staatlichen 

mittleren und niederen Unterrichtsanstalten im allgemeinen bloß die mittleren Gehaltsstufen 

der VI. beziehungsweise VII. Rangsklasse erreichen können. Das Staatslehrpersonal der 

erwähnten Anstalten sei daher bemüht, die den anderen Berufsgruppen zugestandene 

Besserstellung auch für sich zu erwirken. Für Supplenten und Assistenten der genannten 

Anstalten werde eine, gemäß den für die Gruppe A der Staatsbeamten geltenden 

Bestimmungen anfallende, für die Pension nicht anrechenbare Zulage im Ausmaße der 

Spannung zwischen den gegenwärtigen und den Bezügen der IX. Rangsklasse angestrebt. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g führt dieser Anregung gegenüber aus, daß das 

Bundesministerium für Finanzen der Gewährung von Personalzulagen an Lehrpersonen in 

den mittleren Dienstjahren deshalb nicht habe zustimmen können, weil die den A-Beamten 

zugestandene Herabsetzung der Beförderungsfrist keine generelle Besserstellung bedeute, 

zumal sie nur einer geringen Anzahl zugute komme. Außerdem seien die Bezüge der 

Mittelschullehrer höher als die der im gleichen Dienstalter stehenden Bundesbeamten, auch 

seien die gesamten Bezüge eines Mittelschullehrers während seiner Dienstzeit 

vergleichsweise höher, als die der gleichaltrigen Staatsbeamten. 

Nach längerer Debatte, an welcher sich außer dem V o r s i t z e n d e n der 

V i z e k a n z l e r und Bundesminister Dr. P e s t a sowie die Sektionschefs Dr. J o a s und 

Dr. M a y e r beteiligten, und in derem Verlaufe ein Einvernehmen zwischen den 

Bundesministerien für Inneres und Unterricht und für Finanzen nicht zu erzielen war, 

beschließt der Ministerrat, die Verhandlung des Gegenstandes zu vertagen und die genannten 

Bundesministerien einzuladen, die Angelegenheit neuerlich in Verhandlung zu nehmen und 

nach erzieltem Einvernehmen dem Ministerrate antragstellend zu berichten. 

 

13. 

Gesetzentwurf, betreffend die Bundesstraßen. 

Bundesminister H e i n l erbittet vom Ministerrate die Ermächtigung, im Nationalrat den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Bundesstraßen, einbringen zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt dem sprechenden Minister die erbetene Ermächtigung unter der 

Voraussetzung, daß rücksichtlich zweier vom Bundesminister Dr. P e s t a und Sektionschef 
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Dr. J o a s gestellten Wünsche über die Fassung des § 7 beziehungsweise des § 8 des 

Entwurfes noch ein Einvernehmen zwischen den beteiligten Ressorts erzielt wird. 

 

14. 

Bestellung des österreichischen Delegierten für den österreichisch-ungarischen 

Grenzregelungsausschuß. 

Bundesminister Dr. G l a n z macht davon Mitteilung, daß laut eines telegraphischen 

Berichtes unseres Gesandten in Paris vom 23. Februar 1921 die Botschafterkonferenz im 

Hinblicke auf das vielleicht baldige Inkrafttreten des Vertrages von Trianon ersucht habe, 

bereits jetzt alle Maßnahmen für das Zusammentreten des Grenzregelungsausschusses zu 

treffen. 

Die Zentralgrenzkommission stelle den Antrag, den gegenwärtigen Delegierten Österreichs 

bei der interalliierten Militärkommission in Ödenburg, Sektionsrat des Bundesministeriums 

für Inneres und Unterricht Dr. Stephan N e u g e b a u e r zum österreichischen Delegierten 

für den österreichisch-ungarischen Grenzregelungsausschuß zu bestellen. 

Da der Genannte alle für eine solche Verwendung erforderlichen Eigenschaften in 

besonderem Maße besitze und namentlich über die nötigen Sprach- und Lokalkenntnisse 

verfüge, beantrage der sprechende Minister, der Ministerrat wolle den Sektionsrat im 

Bundesministerium für Inneres und Unterricht, Dr. Stephan N e u g e b a u e r, zum 

österreichischen Delegierten für den österreichisch-ungarischen Grenzregelungsausschuß 

bestellen. 

Der Ministerrat erhebt diesen Antrag zum Beschluß. 

 

15. 

Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden mit Rücksicht auf den Betrieb von 

Tabakfabriken und Salinen. 

Sektionschef Dr. J o a s verweist darauf, daß von Gemeinden, in welchen staatliche 

Monopolbetriebe bestehen, wiederholt die Forderung auf Einhebung von Gemeindeumlagen 

von diesen Betrieben erhoben worden sei. Die Erfüllung dieser Forderung erscheine mit der 

Steuerfreiheit dieser Betriebe unvereinbar. Die Aufhebung der Steuerfreiheit dieser 

Monopolbetriebe wäre damit nicht vereinbar, da es sich hier nicht um gewöhnliche staatliche 

Betriebe (wie z. B. Eisenbahn) sondern um Monopolbetriebe mit Steuercharakter handelt, die 

eben deshalb zum Unterschiede von anderen Betrieben die Steuerfreiheit genießen. Ihr Ertrag 

stelle zu einem nicht ausscheidbaren Teile einen Steuerertrag dar, der nicht selbst wieder 
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besteuert werden könne. Andererseits sei es klar, daß auch staatliche Betriebe der hier in Rede 

stehenden Art speziell den Gemeinden große Kosten verursachen. Mit dem Steigen des 

Prozentsatzes der Gemeindeumlagen werde der Entgang der Umlagen von den staatlichen 

Monopolbetrieben für die Gemeinden immer fühlbarer. Wenn auch die Einhebung von 

Umlagen von diesen staatlichen Betrieben aus den erwähnten allgemeinen und aus 

steuertechnischen Gründen nicht möglich sei, so sei doch eine Beitragsleistung des Staates zu 

den Gemeindelasten in anderer Form möglich. Von einer Reihe von Salinengemeinden sei 

Ende des Jahres 1919 im Staatsamte für Finanzen eine Petition überreicht worden, welche 

neben unannehmbaren Vorschlägen auch den Antrag stelle, der Staat solle zu den 

Gemeindelasten einen Beitrag leisten. Überdies habe die konstituierende 

Nationalversammlung am 22. Juli 1920 den Beschluß gefaßt, die Regierung aufzufordern, den 

Standortsgemeinden der hier in Betracht kommenden Betriebe einen Ersatz für entgehende 

Gemeindeumlagen zu gewähren und der Nationalrat habe am 4. Dezember 1920 diesen 

Beschluß wiederholt und die Regierung zur Mitteilung ihrer Verfügung bis 30. Jänner 1921 

aufgefordert. 

Eine Beitragsleistung des Staates zu den Gemeindelasten sei schon seit dem Jahre 1910 bei 

den Tabakfabriksgemeinden üblich gewesen. Sie wurde mit rund 3 Kronen für jede 

Arbeitskraft festgesetzt und wurde in diesem Ausmaß auch im Budgetjahre 1919/20 durch die 

Generaldirektion der Tabakregie angewiesen. Überdies seien Salinengemeinden gewiß 

geringfügigere mit festen Beträgen bestimmte Beiträge für Schul-, Armen- oder Straßenwesen 

und ähnliche, gewährt worden. 

Der Beitrag für Tabakfabriksgemeinden, der den Staat mit rund 30.000 Kronen belastet, sei 

heute unzulänglich. Es sei eine Erhöhung auf 20 Kronen für jede Arbeitskraft erforderlich, 

sowie eine Neuregelung im nachstehenden Sinne: 

1. Der Beitrag solle nicht den Standortsgemeinden der Tabakfabriken, sondern den 

Wohnortsgemeinden der Beamten und Arbeiter zugute kommen, in denen mindestens 50 

Beamten und Arbeiter der erwähnten Staatsbetriebe (Gattinnen und minderjährige, in ihrer 

Verpflegung stehende Kinder mitgerechnet) wohnen. Die Belastung durch die Arbeitskräfte 

komme namentlich in den Kosten für das Schulwesen, den Sicherheitsdienst u. dgl. in Frage 

und betreffe vor allem die Wohnsitzgemeinde des Arbeiters und Angestellten und nicht die 

Gemeinde, in der der Betrieb liegt. 

2. Weiters solle der Beitrag auf die Salinengemeinden ausgedehnt werden. 

3. Sowohl bei den Tabakfabriken, als bei den Salinen solle der Beitrag nicht bloß für den 

Kopf des Beamten und Arbeiters selbst, sondern auch für die Gattinnen und minderjährigen, 
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in Verpflegung ihrer Eltern stehenden Kinder der männlichen Beamten und Arbeiter gewährt 

werden. 

4. Der Beitrag solle von 3 Kronen auf 20 Kronen erhöht werden. Die Gemeinden hätten, 

soweit die Salinen in Frage kommen, bei der Finanzlandesdirektion Linz, soweit die 

Tabakfabriken in Frage kommen, bei der Generaldirektion der Tabakregie, spätestens bis 

Ende des Beitragsjahres den Beitrag in Anspruch zu nehmen. Die Voraussetzungen für die 

Beitragsleistung müssen am Schluß des dem Beitragsjahr vorangehenden Jahres gegeben sein. 

Zum erstenmal wäre ein solcher Beitrag für das Jahr 1921 zu gewähren. Die bisherigen 

Beiträge des Staates an die Gemeinden oder für einzelne Gemeindezwecke hätten, soweit sie 

nicht auf speziellen Rechtstiteln (Patronat usw.) beruhen oder den üblichen geschenkweisen 

Zuwendungen von Industrieunternehmungen für gemeinnützige und wohltätige 

Veranstaltungen entsprechen, zu entfallen. 

Der Aufwand, der für diesen Zweck benötigt wird, stelle sich bei den Tabakfabriken auf 

etwa 370.000 Kronen, bei den Salinen auf etwa 180.000 Kronen. Redner beantrage daher, der 

Ministerrat wolle die Beitragsleistung des Bundes zu den Auslagen der Wohngemeinden der 

Angestellten der Tabakfabriken und Salinen nach diesen Grundsätzen und die Einstellung 

eines jährlichen Kredites von 550.000 Kronen in den Staatsvoranschlag zwecks 

Flüssigmachung der Beiträge genehmigen und den Bundesminister für Finanzen ermächtigen, 

hierüber an die Nationalversammlung zu berichten. 

Der Ministerrat pflichtet diesem Antrage bei und ermächtigt gleichzeitig den 

Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten einen analogen Antrag, 

betreffend die Montanbetriebe, dem Ministerrat zur Schlußfassung zu unterbreiten. 

 

16. 

Umwandlung der staatlichen Industriewerke in Fischamend und Wörth. 

Anknüpfend an seine kürzlich im Gegenstande gemachten Mitteilungen berichtet B.-M. 

H e i n l über den Verlauf der wegen Umwandlung der staatlichen Industriewerke in 

Fischamend und Wörth geführten Verhandlungen und führt aus, daß über die Annahme der 

Bestanbote, die von Dr. Josef Kranz für Fischamend und von der Firma J. S. Glesinger im 

Vereine mit der Firma Jakob Neurath für Wörth gestellt worden seien, ein Einvernehmen mit 

den zu diesem Zweck von den Parteien der Nationalversammlung namhaft gemachten 

Mitgliedern der drei parlamentarischen Klubs erzielt worden sei. 

Was Fischamend anbelange, biete das Offert des Dr. Kranz überwiegende Vorteile 

gegenüber den anderen Anboten. Er bringe in die Gesellschaft, die unter Beteiligung des 
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Staates und des Genannten für die Fischamender Werke errichtet werden soll, den von ihm 

beziehungsweise von seiner Schweizer Firma Josef Kranz, Agenturen in Bern, mit der 

Linograph Co. in Davenport, Jova (U.S.A.) auf die Dauer von mindestens 15 Jahre 

abgeschlossenen Werksvertrag ein. Nach diesem Vertrage übernehme die genannte 

amerikanische Gesellschaft, über deren erstklassige Bonität das Handelsamt die 

befriedigendsten Auskünfte erhalten habe, die gesamte Erzeugung der Fischamender Werke 

an Linograph-Setzmaschinen. Auch werden sämtliche Ausführungsrechte für Europa der im 

Vereine mit Dr. Kranz auf Basis der Fischamender Werke zu errichtenden Aktiengesellschaft 

zustehen. 

Dem großen Werte dieses in die neue Aktiengesellschaft einzubringenden Werksvertrages 

entspreche es, wenn dieser Apport auf das mit 200 Millionen Kronen in Aussicht genommene 

Aktienkapital mit 100 Millionen Kronen angerechnet wird. Der Staat erhalte für seinen 

Apport der Fischamender Anlagen und Einrichtungen 80 Millionen Kronen in Aktien 

(Schätzung pro 1. Oktober 1919: 40 Millionen Kronen) und 20 Millionen in barem. Der Rest 

von 20 Millionen Kronen auf das Aktienkapital werde von Dr. Kranz in barem geleistet. 

Diese in österreichischen Kronen ausgedrückte Verteilung des Aktienkapitals werde der 

Umrechnung in Schweizer Francs mit 1:100, also für den Werksvertrag 1 Million Francs, an 

durch Dr. Kranz bar eingezahlten Aktien 200.000 Francs, für die Fischamender Anlagen und 

Einrichtungen 800.000 Francs neben 20 Millionen Kronen bar zugrundegelegt, da die 

Errichtung einer Schweizer Aktiengesellschaft in Aussicht genommen ist. Für letztere 

sprächen nicht nur gewisse gegenüber den Ententemächten gebotene Vorsichten, sondern vor 

allem die Erwägung, daß sich der Absatz der gesamten Erzeugung der Fischamender Werke 

unter der Flagge einer Schweizer Gesellschaft insbesonders nach den Ententeländern leichter 

gestalten werde, als unter österreichischer Firma. Auf diese Konstruktion als Schweizer 

Gesellschaft seien auch die Delegierten der parlamentarischen Klubs speziell aufmerksam 

gemacht worden, die auch ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt hätten. 

Eine Steigerung der 40% betragenden Beteiligung des österreichischen Staates an der 

Gesellschaft auf 45% werde sich bei einer Vermehrung des Aktienkapitals dadurch ergeben, 

daß der Staatsverwaltung nach dem Vertragsentwurfe das Bezugsrecht im Ausmaße von 

100.000 Francs einzuräumen ist. 

Die neue Gesellschaft trete in sämtliche Anstellungs- und Arbeitsverträge des 

Fischamender Werkes ein und übernehme auch einen Teil des Personals der Generaldirektion 

der staatlichen Industriewerke, ferner übernehme sie in sämtliche Lieferverpflichtungen der 

Fischamender Werke sowie die in Arbeit befindlichen Halbfabrikate und die lagernden 
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Fertigfabrikate zu den Selbstkosten der Fischamender Werke. 

Nach sechzig Jahren falle das gesamte Eigentum der Gesellschaft dem österreichischen 

Staate zu. Lediglich im Interesse einer entsprechenden Fortführung des Betriebes bis zum 

Ablauf der sechzig Jahre sei die Bestimmung getroffen worden, daß der Gesellschaft der dann 

noch vorhandene Wert der von ihr in den letzten Jahren vorgenommenen Investitionen zu 

ersetzen ist. Eine Abkürzung der Heimfallsfrist unter die Dauer von sechzig Jahren würde die 

Absatzfähigkeit und damit auch den Wert der Aktien für die Staatsverwaltung 

beeinträchtigen. 

Vor Abschluß des Vertrages werde die Zustimmung der Reparationskommission eingeholt 

werden. 

Das beste Anbot für die Umwandlung der aus einem Holz- und einem Metallwerk 

bestehenden W ö r t h e r  W e r k e in eine gemischtwirtschaftliche Unternehmung sei von 

der Holzfirma J. S. Glesinger im Vereine mit der Metallfirma Jakob Neurath in Wien gestellt 

worden. 

Es solle eine Aktiengesellschaft mit 30 Millionen Kronen Kapital errichtet werden, an der 

der Staat mit 40% beteiligt sein werde. Redner erläutert eingehend den mit diesen 

Proponenten abzuschließenden Vertrag und dessen Vorteile in staatswirtschaftlicher 

Beziehung. Der Abschluß desselben habe jedoch zur notwendigen und begreiflichen 

Voraussetzung, daß die Vorverhandlungen, die von den Unternehmern mit dem 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wegen Überlassung von zirka 15.000 m3 

Schadenshölzern und wegen Sicherung eines jährlichen weiteren Holzbezuges von 5000 m3 

eingeleitet worden seien, vor Wirksamkeit des Vertrages zu einem für die Gesellschaft 

günstigen Abschlüsse führen. Der Abschluß dieser Verhandlungen sei sehr dringend, da die 

Offerenten wegen möglicher Änderung in den Geldverhältnissen sich mit ihrem Anbote nur 

bis zum 31. d. M. gebunden hätten. Zuvor müsse auch in diesem Falle noch die Zustimmung 

der Reparationskommission eingeholt werden. Redner fügt bei, daß es für den Betrieb des 

Wörther Werkes mit Rücksicht auf den gänzlichen Mangel an Unterkünften für Angestellte 

sehr wichtig sei, das vom Bundesministerium für Heerwesen noch nicht rückübergebene 

Gewehrdepotgebäude dem Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten für die Zwecke der Wörther Werke ehestens zur Verfügung zu stellen, weshalb 

Redner den mit der Leitung des Heeresamtes betrauten Bundesminister für Inneres und 

Unterricht ersuche, die nötigen Weisungen ehestens erteilen zu wollen. 

Der Ministerrat genehmigt sodann nach einer kurzen Debatte, in welcher auf das mit den 

politischen Parteien hergestellte gegenständliche Einvernehmen hingewiesen wurde, die 
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Errichtung der beiden in Vorschlag gebrachten Gesellschaften für die Industriewerke in 

Fischamend und Wörth und den Abschluß der mit den Gründungsproponenten 

abzuschließenden Verträge. 

 

17. 

Bezugsregelung der Staatsangestellten. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g berichtet, daß bei den am 8. d. M. im Bundeskanzleramt 

aufgenommenen Verhandlungen mit den Vertretern der in der „Arbeitsgemeinschaft“ 

zusammengeschlossenen Staatsangestelltenverbände (Gewerkschaftskommission der 

Akademiker in öffentlichen Diensten und Zentralverband der Staatsangestelltenvereine 

Österreichs) den Regierungsvertretern ein 18 Punkte umfassendes Forderungsprogramm 

vorgelegt worden sei. 

Die eigentlichen Lohnforderungen beinhalten dadurch, daß eine Erhöhung des Gehaltes 

um 128 Prozent bei ziffernmäßig gleichbleibendem Ortszuschlag gefordert werde, für die 

Angestellten in der Ortsklasse II eine glatte Verdopplung von Gehalt und Ortszuschlag. 

In der Ortsklasse III würde die Erhöhung von Gehalt und Ortszuschlag 105 Prozent 

 „   „           „        II a    „      „          „          „        „       „            „           102.5     „ 

 „   „           „         I a    „      „          „          „        „       „            „            97.8      „ 

 „   „           „      Wien   „      „          „          „        „       „            „           95.7       „ betragen. 

Für Wien werde noch eine besondere „Wiener Zulage“ gefordert, sodaß nur die Beamten 

in Orten der Ortsklasse I a unter dem Durchschnitt der 100 prozentigen Erhöhung bleiben 

würden. 

Die Teuerungszulage und die Frauen- und Kinderzulage solle für alle Ortsklassen 

verdoppelt werden. 

Im engen Zusammenhange mit diesen Forderungen werde verlangt, daß jedem Beamten im 

Monat März und zwar bis zum 15. März als äußersten Termin, eine Zuwendung im Ausmaße 

des im März bezogenen Gesamtmonatsbezuges gegeben werde. 

Bei der Verhandlung über diese Forderungen hätten die Vertreter der Regierung den 

Standpunkt eingenommen, daß eine auf dem Rangsklassensystem aufgebaute Regelung der 

Bezüge nicht als Ausgangspunkt für die Verhandlungen zu dienen vermöge, daß diese 

Regelung vielmehr nur im Zuge der Besoldungsreform stattfinden könne. Es sei darauf 

hingewiesen worden, daß der Entwurf des Besoldungsgesetzes in den nächsten Tagen den 

Organisationen zur Begutachtung zugehen werde und daß es nicht angehe, in einem so 

vorgeschrittenen Stadium neuerdings auf Grund des Rangsklassensystems eine Neuregelung 
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der Bezüge durchzuführen. 

Die Regierungsvertreter hätten der weiteren Forderung nach einer Regelung auf Grund der 

bisherigen Bezüge im Wege eines fünften Nachtrages zum B.-Ü.-G. entschieden Widerstand 

entgegensetzen zu müssen geglaubt, und zwar umsomehr, als aus den Äußerungen der 

Organisationsvertreter klar hervorzugehen schien, daß sie die Absicht haben, die Beratungen 

über die Besoldungsordnung monatelang hinauszuziehen. 

Eine Einigung in dieser Frage sei nicht zu erzielen gewesen, da die Angestelltenvertreter 

stets darauf verwiesen, daß sie eine Verzögerung nicht zulassen könnten, sondern auf einer 

sofortigen Regelung, die nur auf Grund des bestehenden Systems möglich sei, bestehen 

müßten. Im Zusammenhange damit sei sodann die Forderung nach Vorauszahlung eines 

Betrages im Ausmaße eines einmaligen Monatsbezuges für März 1921 in Verhandlung 

gezogen worden. 

Seitens der Regierungsvertreter sei der Geneigtheit Ausdruck gegeben worden, in der 

Frage dieser Vorauszahlung ein Entgegenkommen zu zeigen, ohne daß eine Zusage in irgend 

einer Weise gemacht worden sei. Die Angestelltenvertreter erklärten, bis morgen auf einer 

Zusage und auf der Flüssigmachung der Vorauszahlung bis längstens 15. März unbedingt 

bestehen zu müssen. 

Diese Frage sei daher gegenwärtig besonders dringend; eine Einigung über die 

Vorauszahlung für den Monat März werde den ruhigen Verlauf der weiteren Verhandlungen 

gewährleisten. 

In dem aufgestellten Umfange könne die Forderung deshalb nicht erfüllt werden, weil 

dadurch der künftigen Regelung hinsichtlich der Familienzulagen, deren Verdopplung auf 

keinen Fall werde zugestimmt werden können, vorgegriffen würde. 

Abgesehen von der erheblichen Mehrbelastung würde die Verdopplung der 

Familiengebühren auch mit dem in letzter Zeit mit Erfolg schärfer betonten Leistungsprinzip 

im Widerspruche stehen und überdies über die Regelung, wie sie jüngst in der Gemeinde 

Wien durchgeführt wurde, weit hinausführen. 

Überhaupt wäre es im jetzigen Zeitpunkte gefährlich, Zugeständnisse auch hinsichtlich 

einer einmonatlichen Vorauszahlung zu machen, die über die Zugeständnisse an die Wiener 

städtischen Angestellten hinausgingen. Die Folgen wären unbedingt neue Lohnforderungen 

der städtischen Angestellten, die letzten Endes wieder der Staat zu tragen hätte. Die 

Regulierung der Gemeinde Wien werde daher für die Vorauszahlungen des Monates März 

richtunggebend sein müssen. 

Andrerseits sei eine gewisse Richtlinie durch die Bezugsregelung der 
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Eisenbahnbediensteten gegeben, die insoweit in Frage komme, als die unteren Gruppen der 

Angestellten im Bundesdienste nicht oder nicht wesentlich schlechter gestellt werden sollen, 

als im Eisenbahndienste. Redner erörtert sodann des näheren die Grundsätze, auf denen die 

Bezugsregelung der Gemeinde Wien aufgebaut ist. Wenn man diese Regelung zur Grundlage 

nehme, würde sich für jeden Angestellten für den Monat März eine Nachzahlung im Ausmaße 

seines Gehaltes samt Ortszuschlag und außerdem die Differenz zwischen seiner bisherigen 

Teuerungszulage und jener Teuerungszulage, die ihm umgerechnet auf 1 Monat nach dem 

neuen Schema der Gemeinde Wien gebühren würde, ergeben. 

Redner meint abschließend, daß die im Monate März zu leistende Anzahlung auf Grund 

der Wiener Gemeinderegulierung in der oben dargestellten Form durchzuführen wäre und 

stellt den Antrag, der Ministerrat wolle die mit den Verhandlungen mit den 

Organisationsvertretern betrauten Vertreter ermächtigen, auf dieser Grundlage in 

Verhandlungen einzugehen. 

Nach einer eingehenden Debatte, an der sich außer dem Vorsitzenden die Bundesminister 

Dr. G r i m m und Dr. P e s t a sowie die Sektionschefs W e n e d i k t e r und Dr. 

U e b e l h ö r, weiters Ministerialrat Dr. W i l f l i n g beteiligten, erteilt der Ministerrat die 

erbetene Ermächtigung mit der Maßgabe, daß die endgültige Bezugsregelung nicht durch 

einen fünften Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetze sondern im Rahmen der 

Besoldungsreform zu erfolgen haben wird. 
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57. 9/3. 8 Uhr 57. 9./3.  
Sektionschef Mayer, [...] Mauler – ad 13 
Pergelt – ad 14 
Wenedikter, Wilfling, Gruber, Uebelhör, Feiler – 
ad 20 
Joas, Wilfling, Gruber 
Jäckl – ad 2 
Masanec, Alter, Baernklau – ad 8 

Mayr ersucht Minister bei Budgetdebatte  im 
Haus anwesend sein. 

 

Papierfrage 
Heinl: Es tritt abermals eine Preiserhöhung ein 
und die Zeitungen können nicht mehr nach. Die 
Parteiführer haben sich geeignet [sic!, vermutl. 
„geeinigt“], dass aus Exportabgabe diese 
Preisübernahme. 
Appell an Finanzminister: Gefahr, dass die 
Sozialdemokraten verlangen, dass die ganze 
Exportabgabe für die Zeitungen zur Verfügung 
gestellt werde. 6 Kronen, also 15 oder 16 
Millionen aus Exportabgabe. Ministerrat im 
Prinzip heute beschlossen, das aus der 
Exportabgabe refundieren, ohne die Aktion der 
Sozialdemokraten abzuwarten. 
Paltauf: Ob denn das nötig ist, dass doch/durch 
ohne [...] 
Heinl: Preis ist durch Preis-Prüfungsstelle 
festgesetzt, also einwandfrei. 
Joas: Der Ministerrat hat beschlossen, den 
Abbau vorzubereiten. Es würde ein 
Widerspruch sein, wenn wir wieder erhöhen. 
Der Abbau der staatlichen Preiszuschüsse soll 
doch auch aufhören. Bei den Lebensmitteln 
bauen wir ab und hier soll wieder ein Zuschuss 
gemacht werden. Die Zeitungen erhöhen fort die 
Abonnenten und ich würde sehr bitten, wenn 
wir einen Schritt auf der abschüssig(?) werden 
und von einer Beschlussfassung heute absehen. 
Mayr: Ich möchte doch heute behandeln, weil 
mir gesagt wurde, dass der Abbau nur den [94] 
// 
großen Blättern nützt, aber die bürgerliche 
Presse in den Ländern hat den [...], und auch 
hier die auf weniger kaufkräftige Abonnements 
angewiesen ist, können nicht Schritt halten. Das 
ist unerträglich. Man soll doch auf diese Presse 
Rücksicht nehmen, sonst schneidet sich das 
Ministerium ins eigene Fleisch. 
Heinl: Man sollte die Kette nicht vergrößern auf 

1) 
Heinl: Es tritt jetzt wieder eine Papierpreis-
Erhöhung ein. Die Zeitungen können nicht mehr 
nach. Verschiedene Parteiführer haben sich 
darüber geeinigt, dass aus der Exportabgabe die 
Erhöhung den Zeitungen die Preise kommen 
werden. Sonst erklären die Sozialdemokraten, 
dass die ganze Papierabgabe für Zwecke der 
Zeitungen zur Verfügung gestellt wird.  
Per Kilogramm 6 Kronen, zusammen 15 bis 16 
Millionen aus der Exportabgabe den Zeitungen 
zur Verfügung zu stellen. 
Der Ministerrat hatte im Prinzip beschlossen, 
dass den Zeitungen die Erhöhung der 
Papierpreise an der Papierexport-Abgabe 
refundiert wird. 
 
 
Joas: Der Ministerrat hat seinerzeit beschlossen, 
einen Abbau der Papierdotationszuschüsse 
abzubauen. Dazu ist die Erhöhung im 
Widerspruch mit dem Bestreben der Regierung 
zu sehen, die staatlichen Preiszuschüsse 
abzubauen. In der [...]preis-Frage wollen wir es 
machen. Bitte dringend heute abzusehen und der 
Finanzverwaltung erst einen Überblick zu 
gewähren über die finanzielle Tragweite. 
 
Mayr: Es ist richtig, dass die Regierung abbauen 
muss. Der Abbau nützt aber nur den Blättern, die 
auch Auslandsvaluta bekommen. Die gesamte 
bürgerliche Presse, die auf wenig kaufkräftige(?) 
Abonnements angewiesen ist, die können nicht 
Schritt halten gegenüber ihren Abonnenten mit 
Preiserhöhungen. 
 
 
 
Heinl: Das Finanzminsterium Der Ministerrat 
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neue Zeitungen. Die Exportabgabe ist doch 
eingeführt worden, um den Zeitungen eine 
Prämie zu geben. Dass die Exportabgabe 29 
Millionen trägt und die Zeitungen nur 9 
Millionen bekommen. Ich würde bitten, dass 
man das Finanzministerium und mich 
ermächtigt, eine [...] Leistung ... 
Mayr: Da die Exportabgabe eine steigende ist, 
würde das Finanzministerium keinen Schaden 
erleiden. Das Finanzministerium muss die 
Möglichkeit haben, sich die Sache zu überlegen. 
Heinl: Vielleicht kann man doch heute eine 
Ermächtigung bekommen. 
Resch stimmt zu. Alle Betriebsspesen sind 
erhöht worden. Wir würden uns politisch sehr 
stark schädigen. Eine große Zahl der Zeitungen 
müsste effektiv zusperren. 
Breisky: Unsere Zeitungen scheiden sich in drei 
Kategorien: Die ganz großen Blätter, die gut 
florieren, die mit einem Umlagerecht von den 
Organisationen getragen, sozialdemokratische 
und die in der Mitte liegen. Diese sägen wir 
einfach ab, wenn wir nicht eingreifen. Es ist ... 
Joas: Soll man nicht Revision des 
Zuteilungsschlüssels vornehmen? 
Heinl: Die größeren Zeitungen kommen nicht 
mehr in Frage, weil ... 
Mayr: Die beiden Minister werden ermächtigt, 
in Fühlung zu treten und wenn verständigt, kann 
die Sache durchgeführt werden.  

soll das Handels- und Finanzministerium 
mitermächtigen, eine bezügliche Verfügung zu 
erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resch: Wie wir die Exportprämie eingeführt 
haben, ist uns vorgeschwebt, diese Subventionen 
zu decken. Es sollte kein Einnahme für die 
Finanzverwaltung werden. 

2)  
Mayr: Von Salzburger Landesregierung ersucht, 
Übergabe der Residenz in Salzburg möglichst 
rasch zu erfüllen. 
Jäckl 
Heinl: Die Hofärar-Verwaltung ist zu langsam. 
 
Jäckl: Über Stand der Auseinandersetzung. Die 
Kommission, welche am 10.12. bestellt wurde: 
Zwei Sitzungen. Die Kommission hatte die 
Übergabs-Operate zur Überprüfung 
beschlossen, dass die Oberste Verwaltung 
Vorbereitungen trifft, um übergabsreif zu 
stellen. Gobelins, Hofreitschule, 
Lippizzanergestüt, Staatsapotheke werden in 
den nächsten Tagen übergaben werden. Objekte, 
die an den Kriegsgeschädigten-Fonds übergehen 
sollen: Häuser in Wien und in Baden. Diese 
Objekte binnen 14 Tagen übergabsreif. 
Mayr: Jene Objekte werden von den Ländern so 

2) 
Mayr: Residenz Stadt Salzburg 
 
 
 
Heinl: Die hofärarische Verwaltung sollte 
[...]stens abschließen. 
Jäckl: Die Übergabe-Kommission hat die bereits 
vorbereiteten Operate zu überprüfen und darüber 
Beschluss zu fassen. Die Oberste Verwaltung 
wird sich mit einer weiteren Reihe zu 
beschäftigen haben. Eine Reihe zinstragender 
Häuser in Wien und Baden.  
 
 
 
 
Diese Objekte werden einen Großteil des Fonds 
bilden (binnen 14 Tagen). 
Mayr: Ich würde bitten, dass gerade diese 
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gedrängt werden, in der nächsten Zeit 
durchgeführt. Salzburg, Innsbruck, Ambras, etc. 
Die Kommission soll diese Objekte zunächst ... 
Übergabe an die Bundesregierung, und die 
Bundesregierung soll mit den Ländern - - - Die 
definitive Abrechnung der Bundesfinanz-Gesetz 
vorbehalten sollten. 
Joas: Schwere Bedenken. Eigentum des Bundes. 
Individuelles Bundesgesetz notwendig. Das 
übernehmende Land muss auch die Lasten 
übernehmen. Unterbringung der Museen [95] //  
 
 
 
Die Frage der Überlassung der Objekte muss 
also als Veräußerung von Bundeseigentum 
aufgefasst werden. 
Heinl: Soweit sind wir noch nicht. Die 
hofärarische Verwaltung soll uns endlich 
übergeben. Erst dann wird es sich darum 
handeln - - - Die Staatsbau-Verwaltung hat die 
Objekte nicht übernommen. Das was glatt ist, 
soll doch endlich führen. Der H.S.R. soll doch 
mit allem Nachdruck auf die Übergabe der 
Objekte in das staatliche Eigentum drängen.  
Hofstallgebäude, Schönbrunn und obiges: 
Mayr: - - - wie oben 
Haueis: Ambraser Sammlung? Dazu heute 
nicht. 
1. An die Durchführungskommission ersuchen, 
möglichst rasch überzuführen. 
2.) Wenn von den Landesregierungen angefragt 
wird: Dass mit Beschleunigung daran gegangen 
wird. 

Objekte nach deren Übergabe von den Ländern 
so gedrängt werden, [...] vorgekommen 
übergabsreif machen (Salzburg und Innsbruck). 
An die Bundesregierung und diese mit den 
Landesregierungen in Verbindung treten, wobei 
allerdings zu betonen wäre, dass die definitive 
Auseinandersetzung erst dem Bundesfinanz-
Gesetz vorbehalten ist. 
Joas: Schwere Bedenken, dass diese Objekte 
schlechthin übergeben werden. Ich glaube, dass 
dafür ein Bundesgesetz notwendig ist. Wenn aber 
solche Objekte aufgegeben werden, so müsste 
das Land auch die Lasten übernehmen 
(Erhaltung, Unterbringung der Museen und so 
weiter). Ich bitte, sich dahin zu entscheiden, dass 
die Frage der Überlassung dieser Objekte an die 
Länder als eine Veräußerung von 
unbeweglichem Bundeseigentum aufzufassen ist. 
Heinl: Soweit sind wir noch nicht. Es handelt 
sich uns darum, dass die hofärarische 
Verwaltung uns das endlich übergibt. Das was 
glatt ist, soll möglichst bald ins Staatseigentum 
übergehen. Hofstallungen zum Beispiel für die 
Wiener Museen sehr nötig. Also mit einem 
gewissen Nachdruck. 
 
Mayr: Wir bitten nur unsere Vertreter der 
Durchführung insbesondere, dass dieses Objekt 
zunächst an die Staatsverwaltung übergeben 
werden und den Landesregierungen eine 
bezügliche Mitteilung gemacht wird: dass erst 
nach der Übergabe an den Staat die 
Verhandlungen mit ihnen gepflogen werden. 
Angenommen. 

3) 
Mayr: Reisch wieder Direktor der 
Bodenkreditanstalt. Soll man ihn weiter mit den 
Pariser Verhandlungen betrauen? Ich glaube, ja. 
Das Finanzministerministerium wird einfach zur 
Kenntnis nehmen, dass das Finanzministerium 
weiter betrauen wird. Bis auf weiteres 
weiterführen. 

3.) 
Mayr: Dr. Reisch wird wieder zum Direktor der 
Bodenkreditanstalt bestellt. Frage, ob ihm die 
Weiterführung der Pariser Verhandlungen 
anvertraut werden soll. Ich halte das für 
selbstverständlich. Wenn er auch Direktor ist, 
wird er die Interessen des Staates vertreten. 
Antrag: Reisch wird vom Finanzministerium 
weiter betraut, bis auf weiteres.  

4) 
Heinl: Hofbaubeamten. Franzoni. Karajan. 
Zugestimmt. 
Titel an Valpin(?). Sebek. 
Genehmigt. 
Mayr: Holzbank(?). Verwaltungsratsstelle. 
Zurückgestellt. 

4) 
Heinl: Hoftheater ins Staatseigentum 
übernommen. Notwendig, dass man auch die 
Beamten in den Staatsdienst übernimmt.  
Weiters Personalien. Genehmigt. 
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Glanz: Niederösterreichischer Landtag. Entwurf 
Wahlverordnung Niederösterreich. 
Beschluss: Keine Einsprüche erhoben - - - 

5)  
Glanz: Landtagswahlordnung für 
Niederösterreich. Entwurf eines 
Verfassungsgesetzes über die Abwahlordnung 
und die Zulassung der in den einzelnen 
Wahlkreisen zu wählenden Abgeordneten. 
Zustimmung erteilt. 

5 
Niederösterreichischer Landtag.  
Geschäftsordnung. 
Genehmigt. 

6) 
Glanz: Geschäftsordnung vom 
Niederösterreichischen Landtag. 

6 
Heinl: Zwei Personalien. 
Paschinger Adolf, Lenk Robert, 
Kommerzialräte. 
Genehmigt. 

7)  
Heinl: Kommerzialräte. 

7 
Grünberger: Kunstdünger. 
Mit Rücksicht auf Erlass Eldarsch: Dahin 
Umgang nehmen, dass wir das Getreidegesetz 
und gleich darunter die Nachzahlung im 
Bundesgesetzblatt bringen. Es wird aufreizend, 
wenn man diese beiden Gesetze hintereinander 
publiziert. 
 
Antrag: Im Sinne der Elaborate des Land- und 
Forstwirtschafts-Ministerium die Düngeraktion 
sofort zu beginnen. Mit dem Finanzministerium 
in jedem Detail Fühlung genommen. 
Haueis: Nichts einzuwenden. 
Genehmigt. 

8)  
Grünberger: Kunstdüngerverteilung. 
Ich möchte davon Umgang nehmen, dass im 
Staatsgesetzblatt das heute beschlossene 
Getreidegesetz und darunter die 
Nachzahlungsverordnung bringen. Die 
Verlautbarung ist auch nicht so dringend. Ein 
paar Tage kann man warten. 
Antrag: Im Sinne des Elaborats des 
Landwirtschafts-Ministeriums die Düngeraktion 
sofort zu beginnen. Mit dem Finanzministerium 
einvernehmlich gemacht.  
 
Haueis: Nichts einzuwenden. 
Genehmigt. 

8) Brotpreisstaffelung 
Joas: Hierüber hat eine Besprechung 
stattgefunden im Abgeordnetenhaus, und zu 
ermächtigen, dass die Abänderungsanträge in 
die Wege geleitet werden. [96] // 
Sollte diese Freitags-Konferenz keine 
Abänderung bringen, dann bitte ich um die 
Ermächtigung, diese Anträge noch 
aufzunehmen. 
Grünberger: Wenn das Staffelgesetz schon 
bestünde, könnte man eine Reihe von 
Problemen lösen. Die Milchpreiserhöhung wäre 
auch viel leichter, wenn Staffelgesetz. Ich bitte, 
dass man sich möglichst sputet. Druckkosten 
also da [...] 
 
Baernklau: Kalendarium. Und führt aus, dass 
die Verspätung unverschuldet. 

9) 
Joas: Brotstaffelung 
 
 
 
 
 
 
 
Grünberger: Die ganz unverschuldete 
Verzögerung des Gesetzes macht ungeheure 
Schwierigkeiten. Bitte, dass man sich in diesen 
Arbeiten möglichst beeilt. Wenn alles glatt geht, 
die Durchführung in der Praxis wird noch 
Wochen in Anspruch nehmen. 
 
Baernklau: Budget 29/1 Beschluss: Industrie- 
und Agrarkonferenz, 5/2 Industriekonferenz 
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Kleingewerbekonferenz. 
 
Haueis: Ob die Regierungsvorlage wegen 
Brotauflage nicht berührt. 
Ich möchte dagegen protestieren, dass das 
gleichzeitig behandelt wird, weil angeregt wird, 
dass Satz fallen gelassen wird.  
Joas: Haueis hat erklärt bereit zu sein zu 
verzichten, gegen Aufgabe der Aufzahlung auf 
den Getreidepreis. Wenn zwei Kronen 
weggenommen werden von … wäre der 
Finanzminister bereit, auf die Brotauflage für 
die Landwirte zu verzichten. 
Haueis: Vielleicht hat es Aussicht, wenn wir 
eine Besprechung abhalten. Fink. 
Grünberger: Wenn der Finanzminister bei der 
Brotauflage ein Zugeständnis macht, 
gleichzeitig Nachzahlung vermindert, das würde 
nach außen ganz anders aussehen. Das wäre bei 
einer Aussprache zu erzielen.  
Joas: Wir haben allen Grund dahin zu wirken, 
dass bald verabschiedet wird. Gut möglich, dass 
die Agrarkonferenz noch zusammentritt. 
Vielleicht auch Freitag Nachmittag, sodass 
Samstag im Finanzausschuss verhandelt werden 
kann. 
Mayr: Im Fordern sind die Beamten sehr rasch. 
Im Bewilligen ist der Nationalrat sehr langsam. 
Wir werden zunächst Haueis bitten, dass die 
Konferenz bald abgehalten wird. 
Anträge des Finanzministeriums genehmigt. Mit 
den Bedingungen, die wir jetzt ausgemacht 
haben. 

stattgefunden, Komitee eingesetzt. 12/2 
Agrarkonferenz. 25/2 hat getagt das Komitee. 
Haueis: Damit das Gesetz über die Brotauflage 
nicht berührt wird. Ich wäre dagegen und würde 
glauben, dass dieses Gesetz jetzt zurückgezogen 
werden sollte. 
 
Joas: Grimm hat schon gesagt, dass er bereit 
wäre, auf diese Auflage zu verzichten im 
Zusammenhang mit einer Ermäßigung des 
Getreidepreises. 
 
 
 
 
Grünberger: Es wäre gut, wenn Grimm bei der 
Brotauflage ein Zugeständnis macht, dass man 
gleichzeitig die Nachzahlung vermindert. Das 
würde nach außen wirken. 
 
Joas: Wir haben allen Grund hinzuwirken, dass 
die Vorlage möglichst bald verabschiedet wird. 
Nun ist es möglich, dass auch das Agrar-Komitee 
zusammenkommt. Vielleicht nach der Sitzung 
mit den Kleingewerbe-Treibenden am Freitag. 
Mayr: Wir werden zunächst Haueis bitten, dass 
diese Konferenz möglichst bald stattfindet (5 
Uhr). 
 
 
 
Angenommen. 

9) 
Joas: 15 Millionen Levantinstaler. 
Zur Kenntnis genommen. 

10) 
Joas: Levantinstaler. 
Zur Kenntnis genommen. 

10) Telegraphenarbeiter 
Pesta. 
Wilfling. 
Joas: Ist das im Einvernehmen mit uns 
geschehen? 
Wilfling: Es ist außerordentlich gefährlich, weil 
eine Nachzahlung für 1921 verlangt wird, und 
das gleiche Zugeständnis kann den anderen 
Angestellten nicht vorenthalten werden. Kann 
man wissen, was das ausmacht? 
Pesta: Das war in der Eile nicht möglich. 
Wilfling: Mehr als ein Drittel [...] aller 
Rangklassen kommt in Betracht für die 
Titulierung. Das macht sehr viel. Eine sehr 

11) 
Pesta: Telegraphen-Angestellten-Forderung. 
 
 
 
Wilfing: Bedenklich wegen Nachzahlung des 
Volljahres-Betrages.  
 
 
 
 
Mehr als ein Drittel jedes Personalstands käme 
in Betracht. 
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große Summe für alle. Speziell dieser Umstand 
war es, der mich bestimmt hat, nicht 
abzuschließen, sondern vorzubehalten dem 
Ministerrat. Sollte man nicht anbieten, 
ziffernmäßige Beträge geben? 
Pesta: Ich bin aus allen Wolken gefallen. Mir 
wird gemeldet, dass das die Formulierung ist 
und nun höre ich, dass das nicht der Fall ist. 
Wenn morgen die Telegraphen-Angestellten 
erfahren, dass man morgen wieder in 
Verhandlungen tritt.  
Resch: Das heißt, künstlich einen Streik 
provozieren. Sind das keine kleinen 
Wirkungen(?), dann sind wir nicht gebunden. 
Dann wäre es besser, sich die finanziellen 
Auswirkungen darzustellen. 
Pesta: Dieser Vertrag für den Ministerrat ist 
doch dort formuliert worden. [97]  // 
Joas: Wie war denn der Vorgang? 
Wilfling: Aber nein. Es ist heute nur gesagt 
worden, dass der Ministerrat erst heute Abend 
entscheiden wird. 
Joas: Es wird auf alle Teile der Beamtenschaft 
und günstig einwirken. Ist ein reines Superplus 
auf die Belastungen, die uns noch drohen. 
Gerade mit Rücksicht auf die im Zuge 
befindlichen Verhandlungen, betreffend die 
allgemeinen Erhöhungen. 
Pesta: Zur Beruhigung möchte ich sagen. 
Mayr: Das ist für uns sehr unangenehm, weil 
wir nicht übersehen können, welche Wirkung es 
hat. 
Resch: Antrag zur Kenntnisnahme, aber kein 
Beschluss gefasst, weil die Wirkung nicht zu 
übersehen. Finanzminister muss erst 
Berechnungen anstellen, weil ja auch die 
anderen Angestellten. 
Mayr: Können wir das machen ohne 
Zustimmung des Nationalrates? 
Resch: Für die Telegraphen-Angestellten war ja 
mit Zustimmung des Hainisch. 
Wilfling: Lediglich Volksgeld abstellen. 
Pesta: Das würde teuer kommen. Die Forderung 
ist entstanden dadurch, dass … 
Joas: Ohne Wissen der finanziellen Tragweite 
ist es nicht möglich, ja zu sagen. 
Pesta: Akkomodiere mich dem Antrag Resch. 
Morgen Früh den Auftrag geben, das 
auszurechnen. 
Breisky: Zunächst komme in Betracht eine 
Verständigung der Leute, dass Nachmittag die 

 
 
 
 
 
Pesta: Das ist mir neu; wenn morgen die 
Telegraphen-Angestellten davon hören, so gibt 
es morgen einen Streik. 
Joas: Wenn das zurückwirkt auf alle Gruppen, so 
ist das sehr bedenklich. 
Pesta: Bereits vorgestern ist der 1.1.21 
zugestanden worden.  
Das Zugeständnis, dass man den 1.1.21 in die 
Überführungs-Bestimmungen aufgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resch: Ministerrat hat den Bericht vorläufig zur 
Kenntnis genommen, konnte aber keinen 
Beschluss fassen, weil er sich nicht klar war über 
die finanziellen Auswirkungen. 
Finanzministerium und Verkehrsministerium 
werden morgen Berechnungen anzustellen 
haben. 
 
 
 
 
Pesta: Die Forderung ist nur entstanden, dass 
sich nach jener Beförderung … 
 
 
 
 
 
Breisky: Zunächst käme eine Verständigung der 
Leute in Betracht, dass Nachmittag die 
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Entscheidung fällt. Wie ist aber der Vorgang? 
Soll man den Hauptausschuss fragen? // 
Wilfling: Das gehört alles in die 
Besoldungsordnung. Na, was soll ich denn da 
machen? 
Resch: Morgen muss die Entscheidung fallen, 
sonst Streik. 
Pesta: Grundsätzlich zustimmen, aber morgen 
Vormittag ein finanzielles Bild machen. 
Joas: Dann fehlt uns aber jede 
Rückzugsmöglichkeit. 
Pesta: Die fehlt uns sowieso. 
Sind die Herren mit diesen Zwangsmaßregeln 
gegenüber dem Kabinettsrat. 
Antrag Pesta genehmigt. 

Entscheidung fällt. Wie ist dann die Bedeckung? 
 
 
 
 
 
 
Pesta bittet, Ministerrat soll grundsätzlich 
zustimmen, morgen Vormittag kurz Bild sich 
machen über die finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Antrag: Grundsätzlich einverstanden und im 
kurzen Wege. 
Angenommen. 

11) 
Breisky: Erzbischof von Salzburg  
Genehmigt. 

12) 
Breisky: Punkt 6)a.) 
Genehmigt. 

12) 6b.) Lehrpersonen [Mauler, Mayer]  
 
Joas. 300.000 
Ich muss sagen, dass die Mittelgruppe 
wesentlich besser gestellt wird, als die Beamten 
der Gruppe A. Bitte daher abzusehen. 
Breisky: Beamte mit 35 Jahren: 13600; Lehrer 
mit 24 Jahre ab 16000 Kronen. Jetzt in der A 28 
bzw. 26,5 Bezüge der 5. Rr. Die Lehrer 
verlangen nun, dass sie … 
Heinl: Es ist für das Lehrpersonal an 
gewerblichen Mittelschulden schon sehr 
schwierig, Kräfte zu finden. [98] // 
Aus diesem Grund habe ich die Anträge des 
Breisky sehr gegrüßt. Ich [...] das 
Finanzministerium sich anschütten  
Wilfling: Nur ein kleiner Teil ist früher 
befördert worden. Ein kleiner Bruchteil. Die 
Maßnahme jetzt ist aber eine allgemeine. Jeder 
soll eine Zulage erhalten. Das ist eine verkappte 
Gehaltserhöhung aller staatlichen Lehrpersonen. 
Nun verlangen sie am 1./7. eine Angleichung an 
die Postsparkassen. Dann kommt die allgemeine 
Regelung. Die Zulage ist gar nicht […]. Nur 
dort, wo der Lehrer mit gleichen Dienstzeiten 
weniger hat als der A-Beamte nach dem 
Beamten-Übergangsgesetz. 
Breisky: 
Sektionschef Mayer: Wir haben die Ansicht des 
Finanzministers ja eingesehen. Die Organisation 
hat aber nicht abweichen wollen. Wenn die 
Forderung nicht erfüllt [wird], so werden sie die 

13) 
Breisky: Punkt 6)b). 
Joas: Durch diese Zulagen-Gewährung wird die 
Mittelgruppe der Mittelschullehrer wesentlich 
bessergestellt als die Beamten der Gruppe A. 
 
Breisky: Der Beamte ist der Lehrer … 
 
 
 
Heinl: Für das Lehrpersonal an gewerblichen 
Mittelschulen finden wir heute keine Anwärter 
mehr. Wir müssen trachten, die Lehrpersonen 
halbwegs gut zu stellen. 
 
 
Wilfling: Alle Aufbesserungen, die den Beamten 
zugekommen sind, haben immer dazu geführt, 
daß ein Teil früher befördert worden ist. Die 
Maßnahme, die hier vorgeschlagen wird, ist aber 
eine allgemeine. Das ist eine offene 
Gehaltserhöhung aller staatlichen Lehrpersonen.  
 
 
 
 
 
Breisky: Wenn eine Gruppe an dem 
Fortschreiten einer anderen Gruppe nicht 
teilnimmt, fühlt sie sich zurückgesetzt. 
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schärfsten … 
Wenn der noch fünf Minuten redet, so kann das 
Kabinett nicht nach London fahren, weil sie 
ganz verblödet sind. 
Mayr: Solange der Unterrichtsausschuss und der 
Finanzausschuss nicht einig sind, kann man zu 
keiner Entscheidung kommen. Das 
Ministerkomitee(?) muss nochmal 
zusammentreten. 
Pesta: Das ist aber in den Forderungen des 
Zentralamts[...] mit drinnen. 
Joas: Einbeziehung in die allgemeinen 
Verhandlungen. Wenn Einvernehmen der 
Ministerien nicht zu erzielen ist, dann 
zurückgestellt. 

 
 
 
 
Mayr: So lange Unterrichtsministerium und 
Finanzministerium nicht einig sind, können wir 
uns nicht einigen. 
 
 
 
 
 
Zurückgestellt. (Einvernehmen Finanz, 
Unterricht und Handel bzw. Einbeziehung in die 
allgemeinen Verhandlungen). 

13) Bundesstraßen. 
Genehmigt. 
 
§ 7 Abs. 2 
Pergelt. 
Pesta „eine im Bundesgesetzblatt § 7 Abs. 2“ - -  
Keine Einwände? 
Pergelt: Wir hatten nicht vor, eine Verordnung 
herauszugeben. Ich möchte daher bitten, davon 
absehen zu wollen. Einvernehmen werden wir 
pflegen. Daher braucht es nicht besonders 
festgelegt werden. 
Pesta: Noch würden die Referenten sich 
besprechen und grundsätzlich zustimmen der 
Einbringung. 
Joas: § 8 die vereinbarte Fassung. Eine(?) 
Enteignungssache. 
Genehmigt. 

14) 
Heinl: Punkt 4. Wunsch Glanz wird 
berücksichtigt werden. 
 
 
Pesta: Weiter unsere Zuständigkeit, in diesem 
Fall durch eine im Bundesgesetzblatt zur 
Verlautbarung gelangenden Durchführungs-
Verordnung sichergestellt wird. (§ 7 2. Abs.) 
Beschluss: Grundsätzliche Ermächtigung zur 
Einbringung unter Vorbehalt einer Referenten-
Besprechung. 
 
 
 
Joas: § 8 die von Finanzministerium gewünschte 
Fassung.  
(Angenommen.) 

14) 
Glanz Punkt 5. 
Angenommen 

15) 
Glanz: Punkt 5). 
Angenommen. 

3.a) 
Joas: - - - Abänderung des Entwurfs. 
Heinl: Ich bin nicht einverstanden, weil ein 
großes Unrecht geschieht. Ich sehe nicht ein, 
warum man auf ein Gesetz wartet. Man kann 
doch jetzt schon übernehmen. Wir haben so 
viele Werte übernommen, dass man doch eine 
Besserstellung vornehmen kann. Wenn jedes 
Ressort die Beamten übernimmt, dann bleiben 
höchstens 200 übrig. Ich möchte bitten, dass die 
Vorlage abgeändert wird. Entweder so behandelt 
wie [...] oder durchgesiebt wird, wer wird 
übernommen. Dann kann man ein Gesetz für die 
übrigen einbringen. 

16)  
Joas: Punkt 3)a) 
Heinl: Den Hofbediensteten wird ein großes 
Unrecht zugefügt. Es haben vielleicht keine 
Staatsangestellten [...] Kategorie durch den 
Umsturz so gelitten, wie Staats- Hofangestellten. 
Man soll jetzt gleich praktisch die Übernahme 
vollziehen und nicht erst auf das Gesetz warten. 
Bittet, die Vorlage entweder so abzuändern, dass 
sie gleichbehandelt werden wie die übrigen 
Staatsangestellten. 
Oder dass jetzt untersucht wird, wer 
unterkommen wird in den Staatsdienst. 
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Joas: Eine gewisse Ungleichmäßigkeit 
gegenüber den Offizieren. Das Gesetz ist darauf 
abgestimmt. Wir brauchen das Gesetz, um eine 
Pension zu geben. Ohne gesetzliche Grundlage 
kann man die Übernahme nicht durchführen. 
[99] //  
Joas: Bitte, den Fragenkomplex gemeinsam 
durchberaten mit Apothekern. 
Zurückgestellt. 

Joas: Beim nächsten Ministerrat nochmals zur 
Beratung. 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Ministerrat. 

14) 
Helly. Hofapotheken. 
Individuelle Übernahme nach Maßgabe des 
Bedarfs. 
Namen: 
 
 

17) 
Helly: Punkt 7 
Auf der Basis der individuellen Übernahme 
ange[...] nach Maßgabe des unumgänglichen 
Bedarfs. 
 
 

15) 
Joas: 3.b) 
Heinl: Kann man das nicht ausdehnen auf alle 
staatlichen Betriebe? Auch für Montan-Betriebe 
wäre das zweckmäßig. Ich behalte mir vor, auch 
für meine Betriebe das einzubringen.  
Joas: Die anderen Betriebe aber unterliegen der 
Erwerbssteuer. Im Abgeordnetenhaus wurde das 
nur für die Salinen verlangt. 

18) 
Joas: Punkt 3)b). 
Heinl: [...] Abgeordneten für alle 
Montanbetriebe. Bittet einen Anlass-Antrag nach 
ähnlichen Gruppensätzen für seine Betriebe 
einbringen zu dürfen. [102] // 

16) Wörth, Fischamend. 
50 Millionen Neurath, Glesinger. 
100 Millionen Dr. Kranz. 
Wiener Mittag Abend 100 Millionen (bis 18/3. 
Ermächtigung) 
Ellenberg, Baur, Vomes 
Schürff und Ing. - - - 
Spalowsky, Odehnal, Partik 
40 Prozent ist der Staat beteiligt. Linograph 
Setzmaschinen. 
Gemischtwirtschaftliche Organisation. 
Wir haben die Bewertung überprüft. Schätzwert 
Frühjahr 1920. // 
Genehmigt. 

19) 
 
 
 
 
 
 
 
Heinl: Wörth und Fischamend. 
In beiden Teilen Staat mit 40 Prozent beteiligt. 
 
 
 
Angenommen. 

17) Bezugsregelung 
Wilfling: 
Grimm: Deckt sich das mit den Eisenbahnern? 
Wilfling: Unten deckt sich die Vorlage mit den 
Eisenbahnern, oben geht sie darüber hinaus. 
Grimm: 2400 Kronen für März haben wir uns 
errechnet. Deckt sich das? 
Wilfling: Nein, es ist ein abgestufter Betrag. Ich 
bin der Ansicht, dass wir unter diesem Betrag 
absolut nicht durchkommen werden. Eine 

20.)  
Grimm: Beamtenforderungen. 
 
Wilfling. 
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Prozent-Erhöhung müsste gegeben werden, in 
Abstufungen. Es ist ein gesunder Gedanke, der 
freilich im staatlichen Dienst nicht wirksam 
werden kann. 
Grimm: Es scheint mir merkwürdig, dass jetzt 
doch verhandelt wird über die Form, dass wir 
jetzt präjudizieren sollen. Ist das reiflich 
überlegt? Wir kommen mit den Eisenbahnern in 
einen Konflikt. Aber das wir schon bei den 
Vorschuss-Zahlungen - das ist doch auch keine 
Verhandlungstaktik. Ist es nicht möglich, dass 
man mit dem Vorschuss von 2500 Kronen, den 
man wieder auszahlen könnte, darüber hinaus 
kommen kann? Wir müssen doch auch mit den 
Eisenbahnern rechnen? 
Wenedikter: Die Vertreter der Eisenbahner 
waren auch gestern vertreten. Die ganze 
Beamtenschaft ist einhellig dafür, dass … Mit 
einem Betrage von 2500 Kronen heranzutreten, 
wäre ganz ausgeschlossen. 
Uebelhör: Der Betrag von Jänner und Feber ist 
schon deshalb nicht dissentiert, weil er auf dem 
Gehalt der niedrigsten Beamtenkategorie. Es 
müssen Prozente bestimmt sein. [100] // 
Wilfling: Darin liegt jährlich die große 
Forderung. Wir kommen nicht hinweg, wenn 
wir nur das geben und die Leute auf die 
Besoldungsreform vertrösten. Wir würden 
hinweggefegt werden. Die Sache wollen die 
Leute nicht mitmachen. Wir müssen ihnen beim 
Vorschuss zeigen. Wenn man den 5. Nachtrag 
nicht machen kann, so kostet es mehr. 
Grimm: Ich begreife, dass es näher liegt, wenn 
man es vermeiden kann.  
8,820,000.000. 
Pesta: Größere Differenzierungen sind 
überhaupt für die Eisenbahner nicht erträglich. 
Feiler: Es wäre die einzige Möglichkeit, über 
die Wirkung hinwegzukommen. 
Grimm: Der Feiler führt jetzt schon zwei 
Beispiele an, die - - - Dann müssen sie jene zwei 
Minister ganz persönlich überzeugen, dass es 
nicht geht. Denn wir können das nicht immer 
mit den Gleisen übereinander greifen. Die einen 
wollen eben das Al[...]prinzip und die anderen 
das Leistungsprinzip. Es wird ja zu Reibereien 
kommen, aber wir können doch nicht von einer 
Hand in die andere hinein schöpfen. Es muss 
doch wenigstens festgestellt werden. Die … 
Pesta: Ich kann dem Herrn Minister Grimm nur 
rechtgeben. Seit in der positiven Lohn-

 
 
 
 
Grimm: Nachdem jetzt verhandelt wird wegen 
der Regelung, ist es merkwürdig, dass die 
Beamten verlangen, dass wir uns präjudizieren 
sollen. Eine Frage, ob nicht möglich wäre, dass 
man mit dem Vorschuss, den man mit Monat 
März auszahlen würde, darüber hinüber würde. 
 
 
 
 
 
Wenedikter: Ein gleichmäßiger Vorschlag ist 
ganz unmöglich bei dieser Stimmung der 
Beamtenschaft. Es ist die ganze Beamtenschaft 
auf den Punkt 17 eingeschworen. 
 
Uebelhör: Der nachträgliche Betrag von 2200 
schon deshalb nicht annehmbar, weil er auf den 
Bezügen der niedrigsten Angestellten aufgebaut 
war.  
Wilfling: Es ist nicht möglich, dass wir nach 
dem 5. Nachtrag im Rahmen des heutigen 
Rangklassensystems hinwegkommen und ihnen 
die Besoldungsordnung nur immer zeigen und 
sagen: Ihr werdet dann die Bezüge bekommen. 
Wir müssen ihnen daher jetzt beim Vorschuss 
zeigen, dass wir differenzieren wollen und 
müssen daher Vorschüsse in abgestufter Art 
geben. 
 
 
 
 
 
 
Grimm: Die Eisenbahner werden da ableiten für 
sich neue Forderungen. Wir können nicht zu 
einem halbwegs befriedigenden Ergebnis 
kommen, wenn jede Gruppe nur das herausgibt, 
was die anderen erhalten haben. Entweder die 
Eisenbahner haben sich(?) entschieden oder 
nicht, für die eine Art oder die andere 
(Leistungsprinzip oder Al[...]  
 
 
 
Pesta: Sehr einverstanden mit Grimm; aber zu 
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Kommission diese 2. Geleis(?), sage ich immer 
wieder den Eisenbahnern, dass sie die Folgen 
früher werden fühlen. Ich habe den Appell 
schon aus eigenem befolgt. 
Feiler 
Wenedikt: Bund erwartet noch vor Ostern die 
Auszahlung.  
Grimm: Was kostet 2400 Kronen für die 
Staatsangestellten? 
Wilfling: 
Grimm: Also 750 Millionen bis zum 15/3.! 
aufzutreiben // 
Wilfling (stimmt nicht): Wir werden nicht nur 
einen höheren Betrag erfordern, sondern auch 
außerdem noch eine Zuwendung an die 
Vorkriegs-Beamten machen müssen. Die 930 
Millionen sind 80 Millionen pro Monat, 6570 
Millionen Mehraufwand für die 
Staatsbediensteten. Jetzt kommt dazu noch für 
die anderen, also 8 Milliarden, davon waren 4 
Milliarden bedeckt. Wir haben also nicht diese 
4, sondern noch dazu 2570 Millionen. Kann 
man nicht wenigstens den Eisenbahnern nichts 
auszahlen? Kassenbestände. 
Breisky: Vorläufig ist noch nicht die Disposition 
bei den Beamten, sich zufrieden zu geben. 
 
 
Grimm: Ich will an dem System nicht rühren, 
aber ich möchte dann den Eisenbahnern nichts 
geben. 
Uebelhör: Ergeben sich auf die Eisenbahner 
keine Rückwirkungen aus der Regelung der 
Gemeinde Wien? 
Pesta: Es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. 
Uebelhör: Definitive Regelung durch 5. 
Nachtrag. Was die Beamten anstreben, das ist 
die größere Gefahr. 
Grimm: Vorschuss in zwei Teile teilen. 2 Raten. 
 
Wenedikt: Davon haben wir doch nichts. Die 
Frage wäre schon zu … 
Wilfling: Es ist nicht gefährlich und nicht 
möglich, kleinere Beträge zu geben. 
Breisky: 
Grimm: Wenn man alles schiebt, was sich 
schieben lässt, bleiben 370 Millionen plus 200 
Millionen. Das Auszahlungs-Kapital vor 
Votierung des [...] in zwei Raten. Pro März(?) 
innerhalb des Rahmens der Wiener Gemeinde 
40 Prozent Ort, 80 Prozent Teuerung und 

schwach, um die Leute bei der Stange zu 
erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grimm: 2000 Kronen Vorschuss nur an die 
Staatsangestellten = 550. Dazu 200 Millionen, 
die Eisenbahner. Zusammen 6570 Millionen 
Aufwand für alle Forderungen (Nach dem 
Muster der Gemeinde Wien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breisky: Bei den Organisationen scheint aber 
noch nicht die Disposition zu bestehen, mit einer 
minderen F[…]ssen Auskommen auszukommen 
das Auslangen zu finden. 
Grimm: Ich will damit nur rechnen, dass nicht 
wieder die Verkehrsangestellten mit 
beispiellosen Folgerungen kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Vielleicht geht es, dass man den Vorschuss in 
zwei Teilen zahlt. 
Pro Kranz Antrag: Unvorgreiflich(?) jeder 
Gestaltung der äußeren Regelung; erklären, dass 
die Regierung nicht an einen 5. Nachtrag denkt.   
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Vorteil(?) jeder Gestaltung der künftigen 
Dauerregelung. 
Zentralverband wünscht, dass wir die 
Sicherheitswache zu den Verhandlungen 
einladen [101] // 
 Flüssigmachung einer Vorauszahlung für den 

Monat März im Rahmen der Bezugsregelung der 
Wiener städtischen Angestellten, zahlbar vor 
Ostern; sollte das Finanzgesetz früher erledigt 
werden, auch zu einem früheren Termin. Die 
einhellige Bezugsregelung soll nicht durch einen 
5. Nachtrag zum Besoldungs-Übergangs-Gesetz, 
sondern im Rahmen der Besoldungsreform 
erfolgen. 
Anerkennung der Arbeitsgemeinschaft, die 
Sicherheitswache, die im Bund organisiert ist, zu 
den Verhandlungen gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft beizuziehen, wird nicht 
Folge gegeben, im Hinblick darauf, dass eine 
solche Einladung nach der bereits erfolgten 
inoffiziellen Fühlungnahme von der 
Sicherheitswache überhaupt nicht angenommen 
würde. 
Schluss ¼ 2 

 
 




































































































































































































































































